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 Veröffentlicht am 14.01.1999

Norm

ASGG §38

ZPO §261

EO §301

Rechtssatz

Soweit in der Drittschuldnerklage die überwiesene Gehaltsforderung des Verp ichteten geltend gemacht wird, sind die

Arbeitsgerichte zuständig. Nur der Schadenersatzanspruch nach § 301 Abs.3 EO gehört vor die allgemeinen

Zivilgerichte. Die Überweisungsbestimmung des § 38 Abs.2 ASGG ist immer dann anzuwenden, wenn ein zur

Ausübung der allgemeinen Gerichtsbarkeit berufenes Gericht (etwa auch ein Bezirksgericht) in einer Arbeits- oder

Sozialrechtssache angerufen wird.
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